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Vaterlands Heil euch ruft, und die Sache der Frei-
heit eurer bedarf!

Die Gefahr ist nicht grösser jenseits dem Rhein.
alS diesseits! aber der Ruhm, aber die Sicherheit
des Vaterlands!

Eilet» kämpfet und sieget! denkt nicht zuruk, bis
daS Gesez euch zuruft» euch den Eichen- und Lorbeer
Kranz zuspricht und erklärt: » Das Vaterland ist ge-

„ rettek! Es dankt seinen Ve-theidigern! Sie haben

» sich darum verdient gemacht! ^
Aiss vann zu den Waffen, Helvetier! ins Sehlach,

ten-Getümnnl, ihr Jünglinge! empfangt die Fahne
des Vaterlands! laßt sie, Zeugen eurer Tapferkeit,
in gleichem Zuge wehen, mir den Farben der Bunds-
genoss, n, beim Stmmiauf und beim Sieg.

Das Vaterland zählt auf euren Muth. Er ist

an der Tagesordnung des Festes, wir werd:« heute
deschliessn: „d.e Asche seiner Vertheidiger, weiche un

„ überwunden des schönen Todes für Freiheit ster

» den, ssll von euch und euren Nachkommen geedrr,

» und ibce Hinterlassenen von der Nation an Kindes-
» statt angenommen werden! "

»Die Tapfern, weiche fürs Vaterland verstüm-

» melt oder gelahmt zu ükkehren, sollen mit Ruhm

„ gekrönt, vom Staate wohl versorgt, ihr Leben in

» Ruhe, beschließen! "
Es leb« die «ine und untheilbare helvetische Re-

publit! Es leben ihre grossen Bundsgenossen! Es
leben die guten Helv-tier alle!

Gesezgebtt ng.
Grosser Rath, 4. April.

(Fortsetzung.)
Eine Bittschrift oer Gemeinde ViviS. im Leman,

über Schulanstalien, wird an die Unterrichts Commis
fton geiaiidt.

Die Gemeinde Eich, im Canton Luzern,
wünscht von der Loskaulung eines auf Gemeindgüter
gellgten Bodenzinses befreit zu werden. Man geht,-
auf das Feodalrcch-sgele; begründet, zur TegcSord

nung.
Carl Villiam, im Distrikt Cossonay

fodert, wegen verlornm Ehehaften, Entschädigung,
und Fortsetzung einer U»te stützuna seiner Frau, wel-
ch. einst z Kinder gebar. Dies« Bittschrift wird der

Ehehaften Commission zugewiesen.

Senat, 4 April.
Präsident: Fornerod.

Brunn er zeigt an, daß es den Saalinspektoren

an Geld mangelt, um die Angestellten bei der Kanzlei,
dem gestrigen Beschluß gemäß zu bezahlen. Auf
Genhards Ainrag wird der gr. Räch eingeladen,
den Saalinspektore» des Senats einen Kredit von

«ooo Franken beim Nationalschazamt zu eröffnen.

Der Beschluß wird verlesen, welcher auf eine

Bothschaft des Bollziehungsdirektonums hin eàrt,
die Feier des iZlcu Aprils soll bis auf einen ruhi-
gern Zeitpunkt verschoben seyn. Man ruft zur A«u

nähme.
Muret sieht zwar, 5er allgemeine Wunsch des

Senats gehe dahin, den Beschluß anzunehmen; er ist

aber ganz anderer Meinung; wäre es um die Ver-
schicbung eines »och nicht festgesessen Festes z: thun,
so würde er der Verschiebung beipflichten; a.ttin eS

ist darum zu thun, ein durch ein Gesez bestimmtes
Fest zurükzunehmen, und dieses scheint sehr »nzwek-
massig und unklug zu seyn. Man nnterschcide zwi-
schen bloßen Freudenfesten und solchen die zum An-
denken irgend eines wichtigen Ereignisses bestimmt
sind, wie das Fest des i2te» Aprils, das dem ersten

Ziisammemrttte der Stellvertreter des helvetischen
Volkes gewidmet ist; bei Festen dieser lezrern Art ist es

keineswegs nochwendig, daß laute Freude und unge-
nmbce Frölichkeit herrschen: sie können vielmehr auch

unrcr widrigen und unglukstchen Zeitumstandeu lehr
zwekmasslg gefeiert werden und zu Aufmunterung und
«elebuiig des Patriotismus und des Gemeingeistes
sich sehr wirksam zeigen. — Die Rüknahme eines

solchen schon beschlossenen Festes, würde der lauten
Erklärung: wir befinden uns in der grasten Gefahr,
gleich kommen. Die Tage, in denen wir das Va-
reriand vertheidigen müssen, sollen keine Trauertage
fur uns seyn; die Beispiele freier Völker, die selbst

in belagerten Städten die Feste der Freiheit feierten,
sollen uns vielmehr vorleuchten. Er hat eine zu gute
Meinung von dem Nationalgeisi der Schweizer, als
daß er glauben sollte, sie waren schon niedergeschla-
gen und muchlos; eben so uygegründet ist die Be-
sorgniß, es möchten durch das Fest gefahrliche Zu-
sammenrottungen veranlaßt oder begünstigt werden;
dieß könnte der Fall seyn, wann es nach dem zurük-
genommenen Beschlusse des Direktoriums nur in den

Distriktshauptorten, nicht aber, da es nach unserm
Gesez in asten Gemeinden gefeiert werden soll. Er
verwirft den Beschluß.

Zäslin: Obgleich die Beweggründe des Direk-
toriums uns nicht fremde seyn können, so wünschte
er doch immer, daß d:r Tag wenigstens von den

constituircen Gewalten, ohne öffentliche Feierlichkeit und

Geprang gefeiert'würde; das hatte geschehen können,

wenn auch der Beschluß wäre augeuommen worden;
indessen pflichtet er nun Murets Meinung bei und

verwirft den Beschluß, in Hoffnung das Fest werde

auf eine den Umstanden angemessene Weise einfach
und zwekmasslg eingerichtet werden.

Pfyffer: Es liegt wirklich etwas Großes und

Schönes in dem Gedanken, daß das beschloß»« Fest

in der I^achbarschaft und gleichsam im Angesicht der

Oesterreich» gefeiert werden soll; so handelte Frau«



reichgroß, als eS die Republik erklärte im Augenblik
wo die Feinde am tiefsten auf französischem Boden
vorgedrungen waren. Aber es ist ein großer Unter-
schied zwischen einer solchen feierlichen Erklärung uno
einem Freudenfeste. Wir sind in Umstunden, wo
unsere Aufmerksamkeit »»getheilt auf die Vcrcheioi-
gung des Lattrlands gerich.et seyn soll; unsere noch
unvollkommne Organisation der Vcrthcidigungsaustal-
ten, erlaucht uns keinen Augenblik sie aus der Acht
zu lassen; zudem kommt tue ungleiche Stimmung und
Denkungsart unsers Volkes, bei der Uedelgcsinnle
leicht den Vvrwano des Festes gebrauchen konnten,
um Un uhen und Ausstände zu veranlassen. Auch
würde den» Fest seine erste Zierde, die junge Mann-
schaft, die du Waffen empfangen sollte —.mangeln.
Den Freunden des Vaterlands wird der Tag immer
heilig seyn; sic w rden ihn unter sich und in der
S'ilie feiern. Er nimmt den Beschluß an. Das
Heil des Vaterlands muß hier über eigne Gefühle
und über patriotischen Enthusiasm obsiegen.

Dolder: Da es darum zu thun ist, ein allge-
mein bekannt gemachtes Gesez zurukzunehmen, so

kann er unm.-glich dem Beschluß beipstichten. Es
würde Furcht und Schrecken dadurch verbreitet wer-
den; man wurde an das Daseyn von Gefahren glau-
den, die nirgends vorhanden sind. Das Direktorium
hatte lieber einen Vorschlag machen mögen, wie die

Vertheidiger des Vaterlands unter den Waffen den

Tag feiern sollen. Der l2te April soll unabhängig
von allen Zeitumständen, und er müßte auch dann ge-
feiert werden, wenn es den Feinden der Republik ge-
jungen wäre, einen Theil ihres Boden« durch ihre
Gegenwart zu entheiligen. — Er wenigstens will den

Tag feiern, wenn ihn auch Niemand feiern sollte.
Crauer wird ihn auch feiern mir jedem Freund

des Vaterlands; aber dieses ist izt nicht die Frage,
sondern ob es klug sey, ihn nun so wie das Gcjez
lautet, feiern zu lassen. — Hierüber stimmt er Pfyf-
fern bei und wer kann besser darüber urtheilen als
das Direktorium? — wie viel Unkosten würde dieses

Fest nicht verursachen? Zeigen wir lieber durch Muth
und Vertheidigungsanstalten, als durch ei» Fest, daß
uns der ist« April theuer ist.

Meyer v. Arb. stimmt der Bothschast des Di-
rektoriums bei und nimmt den Beschluß an.

Mittelbolzer: Der Beschluß schaft die Feier
des raten Aprils weder ab noch vertagt cr dieselbe;
wir werden ihn feiern; nur die Art der Feier wird
abgeändert, und die durch das Gesez bestimmte ware
unter den gegenwarligev Umstanden unschitlich.

Augustini ist gleicher Meinung; wir wollen
durch unsern Muth, durch unsre Anstrengungen und

Maaßregeln zeigen, daß wir uns nicht furchten, und
so wird Murets Besorgniß verschwinde«. — Man be<

ruft sich auf das Beispiel Frankreich. Allein wir ah-

men so oft die alten Römer nach, und wer wird mir
zeigen, daß Rom Feste gefeiert habe, wenn äussere
Feinde oder innere Nahrungen drohten. — Tage, an
denen wir Todesg.seke gegen Aufrührer und Venather
geben müssen, sind für mich keine Tage der Freude.

Lüthi v. Langn, stimmt Crauern und Pfyffer»
bei; und nimmt den Beschluß an.

Barras unterscheidet zwischen dem Feste des
i2ten Avrils und der Feier desselben; diese, wie sie

unser Gesez vorschrieb, wäre für die geaenwàrtige»
Zcüumstände höchst uuschiklich und dem Nationalka-
rakter unsers Volkes durchaus zuwider. Die Sitte
der Schweizer war es von jeher, sich in Zeiten der
Gefahr in der Kirche zum Gebete und zu Verehrung
der Gottheit zu versammeln; — das Direktorium muß
überdieß am besten wissen, was die Umstände «hei-
schen; Nationalkarakter und Klugheit gebieten unS
die Vertagung der beschloßnen Feier. Er nimmt de»
Beschluß an.

Stokmann stimmt auch zur Annahme. Duc
spricht in-gleichem Sinne; er kann sich nicht laut
freuen, während seine Mikbrüdcr theils trauern,
theils auf den Grenzen ihr Blut für uns »ergießen.

Der Beschluß wird angenommen.
Derjenige wird verlesen, der den sten Abschnitt

des Gesezbuchs über den bürgerlichen Rechtsgang
enthält: „Von demjenigen, was vor dem Gericht
im Fall der Nichterscheinung einer der Partheien vor-
geht." Er wird der Commission, die fich mitunter-
suchung des ersten Abschnitts beschäftigte, übergeben,
um in 8 Tagen darüber zu berichten.

Ein Beschluß welcher den Verkauf verschiedener
Nationalgüter, die das Direktorium zu verkaufen
wünscht, berrift, wird verlesen und an eine aus den
BS. Schwaller, Beroldingen, Fuchs, Lang
und Ruepp bestehende Commission gewiesen, die am
Sonnabend berichten soll.

Der Beschluß welcher dem B. Sebast. Billiger
von Dietwyl, aus dem Distrikt Muri gebürtig und
in Ferrara wohnhaft, bewilligt das Vermögen seiner
Frau, das in ungefähr 8oc> Gulden bestehen soll
aus Helvetien wegzuziehen — wird verlesen.

Meyer v. Arb. findet Schwierigkeiten gegen
diese Bewilligung, die er näher untersucht wissen

möchte/

Mittelholier will ohne Anstand annehmen,
da es um ein unbezweifelkes Eigenthum der Bittsteller
zu thun ist. — Der Beschluß wird angenommen.

Derjenige welcher die motirirte Tagesordnung
über eine Anfrage des Direktoriums, die Rechte der
Gläubiger auf verhaftete Schuldner betreffend, ent-
halt — wird zum erstenmal verlesen.

Der Oberschreiber kaharpe meldet von Sr. Gass
len, daß ein Zufall ihn.vor dein Verlauf eines MV



nats hindere, dem Vaterland mit dem Degen zu die-
neu; er werde nächstens zurükkehren.

Die Discussion über die zu bezahlenden Berner-
schulden wird wieder vorgenommen. Meyer v. Arb.
erklärt im Namen der Commission, daß sie viel be-
fremdende Schuldansprüche fand, zumal von meh-
»ern Jahren her; er glaubt fie bedürfen weiterer Un-
Versuchung. Crauer findet sehr sonderbar daß seit
I?82 eine Regierung, wie die bernersche war, noch
rükständige Schulden haben svllfe; haben solche Glâu-
biger rechtmäsiige Federungen, so muß das bewiesen
«erden, und sie können nun der Republik schon auch
noch einige Zeit warten. Er verwirft den Beschluß,
jüthi v. Langn, halt einen großen Theil, der hier
vorkommenden Federungen fur sehr verdachtig; er

verwirft den Beschluß ebenfalls. Lüthj v. Sol. be-

zehrt, dem Antrag der Commission gemäß, Nükwei-
sung des Beschlusses an di selbe. — Die Rükweisung
wirb beschlossen. Mittelholzer verlangt, die Com-
mission soll einen Monar Zeit haben, um alle nörhi-
gen Erkundigungen einzuziehen. Auch dieser. Antrag
wird angenommen.

Grosser Rath, 5. April.
Präsident: Desloes.

Pellegrini im Namen einer Commission legt
folgenden Rapport vor:

Die Commission welche Sie gestern niedergesezt
haben, um die vom Vollziehungs - Direktorium vor-
geschlagene Frage zu untersuchen, nämlich, ob das
Cinregisirirungsrecht zur Zeit der geschehenen Sehen-
kung, ober zur Zeit des Tods des Speakers einge^
zogen werden soll, hat die Ehre, Ihnen folgenden
Beschluß vorzulegen.

Der große Rath an den Senat.
Aufdie Bothschaft des Vollziehungs- Direktoriums

»om 2. April i?yy.
In Erwägung, daß eine von den wesentlichen

Wirkungen der Schenkung zwischen Lebenden die un-
mir elbare Uebergebung des Eigenthums in die Hände
desjenigen ilk, dem die Schenkung gemacht worden,
hat der große Rarh nach erklärter Dringlichkeit be-
schloßen:

Die Einregistrungsgebühr der Schenkungen zwi-
schen Lebenden soll zur Zeit der gemachten Schenkung
bezogen werden.

K«h» unterstüzt diesen Antrag, welcher einmüthig
angenommen wird.

Esc!)er macht folgende Motion:
B. Repräsentanten! Als Stellvertreter eines gan-

zen Volks haben wir die Pflicht auf uns, unsre Ver-
Wssung, die uns zu einem Volk macht, zu bewachen
-lid i« schützen! Ais Gesezgà liegt uns ob, die

Gesetze, die wir zum Schutz der Rechte der Bürger ge-
beu, so zu geben, daß sie ihren wahren Endzwck errei-
chen, und wenn sie mißverstanden werden, ihnen die-
jenige Erläuterung zu geben, die erforderlich ist, um
jenen Mißverstand zu heben.

Aus dieser doppelten Pflicht trete ich jezt auf, um
von Euch Schutz der Coisiîitution und Erläuterung
einiger Gesetze zu fodern

Wir bevollmächtigten das Vollziehungs - Direk-
torium den 12. Febr. " die schärfsten Maaßregeln zu
nehmen gegen fremde Aufwiegler und gegen alle die-
jenigen, welche durch falscherdichtete und boshafter
Weise ausgestreute Gerüchte, oder durch Verläum-
düngen gegen die constituirten Gewalten, oder inson-
derheit durch Freyheitsmordcrische Blätter die Ruhe des
^Vaterlands zu stören suchen. Den 10. Mssz fügten
lwir noch die Aufforderung bei, kein Mittel zu ver-
säumen, um der Sache der Freiheit aufs kraftigste
Hand zu bieten." Nun entsteht die Frage: sind solche
Bevollmächtigungen unbegrenzt, und bestehen sie in
einer vollständigen Diktatur, oder aber sollen sie einige
Grenzen haben, und welches sind diese Grenzen?

Kaum kann ich denken, B. Repräsentanten, daß
Ihr dem Vollziehungs - Direktorium je eine unbegrenzte
Vollmacht, eine Diktatur anvertrauen wolltet, denn
wo diese ist, ist Wiilkuhr, und wo Willkuhr ist, ist
Despotismus, werde er dann von Direktoren, oder
Königen, oder Rathsherren ausgeübt! — Die Grund-
satze des Rechts kennen keine Person und keine Namen!

Wann aber jene Bevollmächtigungen Grenzen ha-
ben sollen, wo sind diese zu finden? —Ich antworte,
in der Constitution î Denn diese ist auch unsre Grenze,
nnd über die Grenze unsres eigenen Rechts hinaus
können wir niemand beauftragen! — Wir können be-
vollmächtigen Massregeln zu ergreifen, die eigentlich
durch Gesetze bestimmt werden sollten, wozu aber we-
gen dringenden Umstanden keine Zeit vorhanden ist —
aber bevollmächtigen, der Confitn ion, dem einzigen
Vereinigungsvertrag unsres Volks, der einzigen Be-
dingung, die uns das Recht giebt Gesetze zu machen,
zuwiderzuhandeln, das können wir ewig nie wann
wir unsre Gewalt nicht selbst willkührlich mißbrauchen
wollen. Anerkennen wir nicht diese Grenzen unsrer
eigenen Gewalt, und also auch der Bevollmächtigungen
die wir ertheilen, so kann das Direktorium mir gtti-
chem Recht die Gcsezgebung aufheben, sich permanent
erklaren u. s. w. wie es einem einzelnen §. der Consii-
tution geradezu entgegen handeln kann — und solche
Rechte über eine Nation zu ertheilen, kaun ewig nie
mit den Rechten der Freiheit statt haben.

Nun aber erfuhr ich aus dem Mund einiger un-
srcr Direktoren, baß sie auch die Grenzen der Con-
stittttlon. nicht als Grenze unsrer Bevollmächtigungen
anerkennen, und daß sie Bürger, gegen welche wcdec
Anklage noch irgend ein bestimmter Verdacht vorhab



den ist, dem ansdrkklichen Buchstaben md »«verkenn-
baren Sinn des 83 §. der Constitution zuwider, auf-
heben, ihren Familien, ihren Geschäften, ihrem Brod-
Erwerb entziehen und aus ihrer Heimath deportieren,
da doch jedem Burger die Constitution das Recht be-

stimmt giebt, im Fall von Verdacht nurZwährend zwei
Tagen arretiert werden zu können, ehe er vor den
Pvlizeibeamten zur Verantwortung geführt wird.

Diese Maasregel ist eben so sehr dem Grundver-
trag unsrer Nation zuwider, als ich sie dem Sinn un-
srcr Bevollmächtigungsgesetzc zuwider halte: sie sey.

nun gegen Oligarchen oder gegen ehmalige democratische
Demagogen genommen, genug, diese Maasregel ist
wider Bürger genommen worden, die den Bürgereid
leisteten, und die also das Recht haben auf denjenigen
Schuz gegen Willkühr Ansprach zn machen, den ihnen
die Constitution verspricht, ohne welche wir weder
Geftzgeber, noch die Direktoren vollziehende Gewalt
sind.

Diesem zufolge fodere ich bestimmt Einladung
ans Direktorium unsrer Bevollmächtigung nur die-
jcnige Ausdehnung zu geben, die wir ihm geben konn-
ten, und dieselbe also nicht der Constitution zuwider
unbegrenzt auszudehnen.

Ueber diesen Antrag, den ich hier dem Reglement
zufolge schriftlich niederlege, fodere ich Dringlichkeits-
Erklärung.

Er wird von Secretan durch den Ruf unterbrochen—
geheime Sitzung! Escher lvidersezt sich der BeHand-
lnng in geheimer Sitzung. Secretan beharret auf
seiner Ordnungsmocion, weil er von mehr als 4 Mit-
gliedern dem Reglement zufolge, unterstüzt ist. Die
geheime Sitzung wird erkannt, und die Versammlung
bildet sich in ein geheimes Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung übersendet das
Direktorium folgende Borhschaft:

Das Volljiehlmgsdirektorium der helvetischen
einen und untheiwaren Republik/ an die

gesezgebenden Räche.

Bürger Gesezgeber!
Wenn wir euch jezt unter den müh - und sorgen-

vollen Berarhschlagungen unterbrechen, so geschieht es,
um mit Euch, B. Gesezgeber, ein Vergnügen zu thei-
len das uns folgender Bericht der luzernerschen Ver-
waltungskammer vom 31. März verursacht:

" Ein Geistlicher aus Luzern legt bei der Verwal-
tungskammer eine Schrift ein, in welcher dieser gleich-
wohl wenig begüterte Mann auf alle und jede, wenn
noch so gesezliche Entschädigung wegen seines Ver-
kurstes an Bodenzinsen gänzlich Verzicht thut. Noch
rührendcr als das Opfer selbst, ist die eben so beschei-
dene als edle Art, mit der es dieser ächte Patriot und
«chre àner der Religion auf den Altar des Vater-

landes gelegt bat. Ganz lm Verborgenen bringt er
das Opfer, und er betrachtet es nur als Abtrag auf
Abrechnung hin."

Das Vollziehungs - Direktorium glaubt, B. Gesez-
geber, daß eine so schöne und rührende Handlung es
verdient, den Repräsentanten der Nation bekannt ge-
macht zu werden. Sie gereicht dem Stande der Re,
ligionsdiener zur Ehre, und wohl auch noch manchem
zum Lorbilde und Mustew

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Carrard sagt, er freue sich immer über diese

häufig einkommende Beweise von Patriotism, und
fodere also ehrenvolle Meldung und Mittheilung an
den Senat. Dieser Antrag wird angenommen.

Der Senat fodert für die Unkosten seiner Kanz«
ley 2000 Frvnken welche bewilligt werden.

Da der Senat den Beschluß über NichtbesoldunK
der abwesenden Mitglieder annimmt, so fodert Escher
Niedersetzung einer Commission, welche ein Gutachten
über die Art entwerfe, wie die Besoldung am
zwekmässigsten und richtigsten den abwesenden Mit«
gliedern abgezogen werden könne. Dieser Antrag
wird angenommen, und in die Commission geordnet:
Hämmeler, Gmür, Carmintran, Bourgeois
und Stokar.

Pellegrini theilt die Nachricht mit, daß der
östreichische General Laudon geschlagen und ihm zova
Gefangne von den Franken abgenommen worden seyend
Man klatscht. R àce wundert sich, daß uns diese

guten Nachrichten nicht mehr durch den Donner der
Kanonen angezeigt werden, da dieser doch so geschikt ist,
um die Schlangen aller Art zittern zu machen.

Der Unterstatthalter des Distrikts Hochdorf üben
sendet eine Bittschrift deren zufolge die Gemeinde
Nunwil im Kanton Luzern wünscht eine eigne Munich
palität auszumachen und sich mit den Berghöfen zu
vereinigen. Secretan wünscht Verweisung ans Di-
rektorium. Zimmerman» fodert auf das Munici-
palitätsgesez begründet die Tagesordnung. Dieser lezte
Antrag wird angenommen.

Senat, s. April.
Präsident: F orne rod.

Der Beschluß, welcher den 3tcn Abschnitt des Guts
achtens über den bürgerlichen Rechtsgang — von dem
was vor dem Gericht vorgeht, im Fall beide Par-
theien erscheinen-— enthält, wird verlesen, und an dje



schon über dieses Gutachten niedergesezte Commission
gewiesen.

Der Beschluß, welcher den 6ten Abschnitt der
Friedensrichterorganisatiou, der von den Strafen und
dem Verfahren gegen eine nicht erscheinende Parthey
handelt, wird verlesen, und an die mit den frühern
Abschnitten beschäftigte Commission gewiesen.

Derjenige, über den Criminalprozeßgang gegen
Staatsverbrecher wird verlesen, und an eine vom
Präsidenten zu ernennende Commission gewftftn, die

am Montag über « Tag berichten soll. Sie besteht
«us den B. Barras^ Lüthiv. Sol., Muret,
Usteri und Augustini.

Derjenige, welcher das Direktorium einladet, den
Auszug aus einem Briefe des helvetischen Gcsandschafts-
secrecärs bei der cisalpinischen Republik (die Siege bei
Vc.ona betreffend S. S. drucken, und unter die
Schweizertruppcn, welche an den Grenzen stehen, aus-
theilen zu lassen, wird verlesen.

Schw aller stimmt zur Annahme, wünscht aber
zugleich daß das Direktorium durch seine Commission
bei unsern Truppen, alle offiziellen Nachrichten, die
den fränkischen Truppen bekannt gemacht werden, den
helvetischen Truppen ebenfalls bekannt machen lassen
möchte. — Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschltch, durch welchen verschiedenen Höfen
sich mit der Gemeinde Wangen in eine Munizipalität
zu vereinigen bewilligt wird, wird verlesen und ange-
nommen.

Eben so derjenige, welcher das Bezirklein Ober-
gwatt wieder mit der Gemeinde Einigen und dem Di-
strikt Aeschi Kant. Oberland vereinigt.

Eine von B. Schinz in Zürich eingesandte Druk-
sehnst über die Rechte und Pflichten der Religionsdie-
ncr, und eine eingesandte Schrift, über die Frage,
ob den Mönchen der Unterricht des Volks ferner dürft
anvertraut werden, werden dem Bureau zur Untersu-
»hung übergeben.

Grosser Rath, 6. April.
Präsident: Desloes.

S ch lumps zeigt an, daß als er mit seinen Mit-
abgeordneten nach Wyl kam, um die Unruhen in den
Distrikten Mosuang und Flauwyl, Kanton Sentis,
zu dampfen, schon Abgeordnete der unruhigen Gemein-
den vorhanden waren, um ihre Unterwerfung vnrer das
Gesez anzuzeigen und ihre Reue über die vorgefallen
Unordnnngen zu bezeugen: die Commissars der Regie-
rung liessen fünfzehn der Haupturheber dieses Aufstandes
»irenrcn und nach Zürich führen. Besonders rühmt
S.Schlumps die vornefliche Aufführung und den wahr
»tà'tischen SW« der zürcherischen Miiiziruppen, die

nicht allein bei diesem Aufstand sondern Lei der Besetzung
der Gränze« sich so patriotisch betrugen, daß er die
Erklärung fodert, daß sich diese Truppen ums Vater-
land verdient gemacht haben. Graf bestätigt die An-
zeige Schlumpfs, und bezeugt besonders, daß sich
der Regierungsstatthalter des Kantons Zürich so thätig
und eifrig betrage, daß wann in andern Kantonen
solche Statthalter wären, die ganze Republik in einem
bessern Zustand wäre; überhaupt verdient der ganze
Kanton, vielleicht die Stadt ausgenommen, ehren-
volle Meldung. Bill et er nnterstüzt diese Anträge
und versichert, daß viele Hausväter freiwillig an die
Gränzen zogen, und alles im grösten Eifer für die Ver-
theidigung des Vaterlandes sey, ungeachtet die Ein-
wohner der Stadt die Auszüge? muthlos zu machen
suchten. Man erklärt, daß sich die Truppen und die
Autoritäten des Kantons Zürich ums Vaterland vcr-
dient gemacht haben.

Auf Kühn s Antrag erhält der Bürger Inspektor
Landwing von Zug unter lautem Beifall die Ehr«
der Sitzung und den Bruderkuß.

Grafenried bezeugt, daß im Kanton Bern die
beste Stimmung für die Vertheidigung des Vaterlands
herrsche, und daß in Bern selbst die gröste Freigebig-
keit in den Collekten zu Gunsteil der Vaterlandsverthei-
djger sich zeige. Man klatscht.

Lacoste giebt eben so gute Nachrichten aus einem
Theil des Wallis, in welchem nur das Oberwallis
nicht sehr für die Republik gestimmt zu seyn scheine.

Abgeordnete des Distrikts Saanen im Oberland,
begehren in einer Bittschrift Verminderung der Auflagen
und der Besoldungen, Entschädigung für die Summen
womit sie sich in vorigen Jahrhunderten von den Fcodal-
rechten losgekauft haben; Einschränkung der Wirth-
fchaftsrechte, Salzlieferung aus dem Leman, bestimmte
Jahrsgehalte für die Distriktskichter, und daß keine

Summen auf Bauten verwendet werden, da man doch
Städte habe in denen man ohne kostbare Bauten vor-
zunehmen, bequem wohnen könnte. Die Bittsteller er-
halten di« Ehre der Sitzung. M atti wünscht daß
die wichtigsten Gegenstände dieser freimüthigen aber
wahren Bittschrift an eine besondere Commission, die
andern aber an schon vorhandne Commissionen und an
das Direktorium gewiesen werde. Rubbin folgt.
G-nür, Oesch und Kilchmann stimmen bei.

T h o rin freut sich über diese offenherzige Bittschrift,
hoft aber der Eifer für wahre Freiheit werde diese

Gegenden ü er einige Beschwerden weggehen machen;
er stimmt Matti bei.

tDie Fortsetzung folgt).



Der schweizerische Republikaner
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Gesezgebun g.

Grosser Rath, 6. April.
(Fortietzung.)

Secretan hörte ebenfalls mit Vergnügen diese

Bittschrift, wünsche aber daß die Bittsteller die Vor-
züge der neuen Verfassung, die unbedingte Freiheit,
die Vereinigung zu einem einzigen Staat und alle
die Vortheile die auch für sie hieraus hcrfliessen, wohl
erwögen, und bedenken daß die ganze Republik nicht
nach den Sitten und Gewohnheiten einzelner Berg-
gegenden eingerichtet werden kann; besonders aber

fodert er die anwesenden Abgcordnemi dieses Di-
flriktS auf, ihre Bruder anzufeureu, nun diesen A"genb!ik
nicht zu versäumen und an dir Gränzen zu eüeu um
das allgemeine Vaterland zu vertheidigen und da ihre
Liebe für Freiheit zu beweisen. Maltis Antrag wird
angenommen und in die Commission geordnet: Gras,
Detrai und Matti.

Das Direktorium theilt in einer Dothsehaft fol-
gennde Proklamation des General Masscna mit:

Dcr Obcrg'ucvlll der fränkischen Armee/ an
das helvetische Lo'.h.

Helvetier!
Die Anführer der fränkischen Truppen zeigen mir

«n, daß treulose oder fanausute Menschen, Thätlich-
keilen geg.« fränkische Soldaten verüben, wenn solche

einzeln sich auf tzcr Strasse find en ; ich höre auch, daß
aufrichttscheBtwegunge»»i« viel:» Theilen der Schweiz
sich zeigen.

Heivetier! Woher diese plözliche Veränderung?
Warum wollet ihr die so nöthige Harmonie die zwischen
euch und der fränkischen Armee vorhanden ist, zerstören?
Warn n wollet ihr den Frieden eurer Hütten zerss ren

Ihr wollet also, den Eingebungen und den ver-
brecherischeu Umtrieben der Feinde der fränkischen Re-
publik, die auch eure Feinde sind, folgen? Ihr glaube:
also, die fränkische Armee sey nicht mehr starr genug,
um Oestreichs Truppen zu widerstehen. Die Armee
die unter meinen Befehlen steht/, hat sie allenthalben

LllMl/ den I>.April I7l>9. (25. Germ. VII.)

geschlagen wo sie mit ihnen zusammentraf; sie wird sie

wieder schlagen, wann sie es wagen sollten euren
Boden zu betreten.

Könnt ihr aber glauben, daß mitteil unter den
Anstrengungen des Muthes und unter den Aufopferungen
dieser tapferen Armee für eure Veriheidigung, sie
werde gleichgültig ihre Helden u ter feigem Mörderbeil
fallen sehen? Könm.hr glauben, daß ich sc bst zaudezn
werde, schreckliche Rache über so schändliche Verbrecht»,
zu nehmen?

Heioetier die ihr Frankreich und eurer Constitution
ergeben scyt, rettet euer Vatermnd von den Uebeln
die ihm drohen dadurch, daß ihr die Ueb^g'smnten
im Zaume haltet, zeiget sie eurer Regierung an, damit'
die Srafe dem Vergehen ungesäumt folge.

Was mich betrift, so werde ich, wie ich euch

zu beschützen wußte, so lange ich ein treues und ver-
büudetes Volk in euch sahe, eben so "euch zu strafen
wissen, wenn ihr Vcrräthcr und eurem Bündnisse un-
treue werdet.

Die Sicherheit der fränkischen Armee und eure'
eigne Sicherheit werden mein Betragen bestimmen.

Ich erkläre euch dcßnahen, daß ich von diesem
Auger, bük an, die Gemeinden verantworlich mache füv
alles was auf ihrem Gebiet gegen Franken sollte be-

gangen werden.
Ich erkläre euch ferner, daß fränkische Colonnen

n wss.U'Ut gegen die Kantone in welchen aufrührerische
Bewegungen sich zeigen sollten, morschsten und sie
mit Feuer und Schwert vertilgen werden.

Die gegenwärtige Proklamation soll in beiden
Sprachen georukt, in ganz Helvetieu bekamst gewacht,
und angeschlagen, auch an die Tagesordnung der Armee
gebracht werden^

Im Hauptquartier zu Et. Gallen, den 14..
Germinal im 7. Jahr der einen und untheilba-
ren frankischen Rcpubl.k.

Unterzeichnet : Ma sse n a.-

Dem Original gleichlautend, Luzern den 6. April I7M
Der Sekretär des vollziehenden Direktoriums,,

M 0 u s so lss '
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Grafenried sagt: da wir die Väter des Volks

sind, die zu dem Volke nicht blos mit dem Schwert
sondern durch freundschaftliche Ermahnungen sprechen
sollen, so wünsche ich daß eine kurze bündige Pcokla-
marion dem Volke mitgetheilt werde, welche dasselbe
vor Unruhe warne. Er fodcrt hierüber eine Commission.
Billeter folgt, und wünscht daß Guter eine solche
Proklamation entwerfe. Akermann stimmt Grafen-
ried bei, und wünscht daß Massen« für diese Prokla-
mation gedankt werde. Graf bedauert daß in Helve-
tien sich Meuchelmörder finden. Zimmerin a nn denkt
wir seyen nicht im Fall dem B. General Mapena für
diese Proklamation zu danken, sondern wir sollen die-
selbe an eine Commission weisen, die uns nach Grafen-
rieds Ankrag ein Gutachten entwerfe.

Guter glaubt wir sollten ein Gesez im Geist dieser
Proklamation machen: übrigens aber habe er schon für
sich eine Antwort auf Erzherzog Carls Proklamation
gemacht, die er bekannt machen will.

Lacoste folgt Euters Antrag. Grafenrieds An-
trag wird angenommen, und in die hierüber nieder-
gesezte Commission geordnet: Guter, Zimmer-
mann, Secretan, Pellegrini u. Grafenried.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt Guter

folgenlos Gutachten vor:

Der große Nach an den Senat.
In Erwägung, daß die Eigenschaft eines Volks

Repräsentanten mit jedem andern Beruf unverträg-
sich ist;

In Erwägung, daß es vorzüglich bei der gegen-
wärn'gen Lage der Republik äusserst wichtig ist, daß die
Volks- Repräsentanten nicht ohne die größte Dringlich-
keit zu andern augenbliklichen, ihrem Charakter fremden
Verrichtungen gebraucht werden;

hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit
b e f ch l s ß e n:

1) Von dem Datum dieses Gesetzes an, kann
kein Volks - Repräsentant irgend eine andere Stelle,
weder von der vollziehenden noch irgend einer Gewalt
annehmen, die Falle ausgenommen, welche die Con-

siitution bestimmt hat.
2) Diejenigen Volks - Revräsentanten, welche

schön vor dem Tage dieses Gesetzes eine andere Stelle
angenommen haben, haben von jenem Augenblik an

aufgehört, Stellvertreter d-s Volks zu seyn.

Kein Volks - Repräsentant kann eiye äugen-
blikliche und seinem Charakter fremde Verrichtung ohne

vorhergegangene Einfrage des Direktoriums, oder der-

jenigen Gewalt, die ihn angestellt, und ohne besondere

Erlaubniß der gesezgebcnden Rathe übernehmen.
Die Dringlichkeit wird erklärt.

^i. Kilchmann bemerkt, daß durch diese» §

die Volksrepräsentanten nicht zu Direktoren gewählt
werden könnte». Zimmerman» glaubt, da der 2. §
diesen 1. § noch näher erkläre, so könne derselbe ohne
Schwierigkeit angenommen werden. Cartier stimmt
Kilchmann bei. Secretan will dem H beifugen: " die
in der Constitution vorhergesehene Falle ausgenommen."
Spengler stimmt diesem lezten Antrag bei, welcher
angenommen wird.

§ 2. Secretan wünscht noch näher zu bestimmen,
daß dieser § die vor diesem Gesez ausgetretenen Re-
präsentantcn allein angehe. Jacquier will noch bei-
fügen, daß diese Bürger auch keine Besoldung habe»
sollen. Zimmermann denkt Jacquiers Bemerkung
verstehe sich von selbst, übrigens stimmt er Secretan
bei. Secretan glaubt, der i § müße dahin erläutert
werden, daß die Repräsentanten in Zukunft keine andere
Stelle mehr annehmen können, denn da nur wenige
bleibende Stellen in der Republik sind, so könnte je-
»er § leicht mißverstanden werden. Kilchmann
wünscht auch über die noch nie erschienenen Mitglie-
der eine Bestimmung zu treffe». Guter folgt, denkt
aber die Statthalter seyen wohl ziemlich permanent,
wenn sie sich gut aufführen, sonst aber sey jedermann
ambulant. Zimmermann folgt Secretan, und schlagt
eine verbesserte Abfaßung dieser beiden §§ vor, welche
angenommen wird.

§ z. Ackermann will nur bei demjenigen Rath
anfragen laßen, dessen Mitglied der zu beauftragende
Bürger ist, weil er denkt, es gehe den andern Nach
nichts an, welche Urlaube der erstere gestalte» wolle.
Guter vertheidigt das Gutachten, weil sich nicht je-
der Nach als abgesondert in dieser Nüksicht ansehen
kann. Marcacci folgt Eutern. Carrard stimmt
bei und will nur bestimmen, daß ohne Erlaubniß deS
gesezgebcnden Corps kein Auftrag von den Neprasen-
tamen angenommen werden könne. Ander werth e>,<

neuert Ackermanns Antrag. Weber stimmt Gutem
und Carrard bei. Zimmerman» glaubt, die Haupt-
frage ob ein Gesezgeber einen andern augenbliklichen
Auftrag annehmen könne, müße von der Gesezgebung,
die Entlaßung eines Mitgliedes zu diesem Endzwek
aber nur von dem Rath, dessen Mitglied abgefedert
wird, gestattet werden : da er dieses in Carrards Ans
trag enthalten glaubt, so stimmt er demselben bei.
Dieser Antrag wird angenommen.

Jakob Därler von Saanen wünscht eine Person
zu hcurathc», die von dessen Bruder ein unehliches
Kind gehabt hatte. Matti untersiüzt dieses Begehren.
Nnce foderl der Sittlichkeit wegen Tagesordnung,
welche angenommen wird.

F. B. Schmidt von Häglingeiz im Cant. Baden
klagt, daß man ihn als Wittwcr dem Gesez zuwider
in die Auszüger eingeschrieben habe. Ackermann
glaubt diese Klage sey begründet, er will also dem
Wunsch des BitlffcUcrs entsprechen, und fsdert Vers



Weisung ans Direktorium. Koch sieht die Sache nicht
so an, weil der Geist des Gesetzes darinn besteht, daß
kein Bürger von Weib und Kind weggenommen werde,
und da dieser Bittsteller weder Frau noch Kinder hat,
so fodert er Tagesordnung. Ander werth stimmt
Koch bei. Seeretan ist andrer Meynung, denn ein
Wittwer kann nicht als ein ttnverehlichter angesehen,
werden, und besonders da noch ganz unverehlichte
Bürger in dieser Gemeinde vorhanden sind; er stimmt
also Ackermann bei, dessen Antrag angenommen wird.

Das Direktorium fodert für die Unkosten seiner
Kanzley 8°oo Franken. Escher trägt darauf an diese
Summe sogleich zu gestatten, indem das Direktorium
aus seinen Kanzleygeidern viele Ausgaben berichtigt,
die es als geheime Ausgaben, für die es uns noch
wenig Geld fooerte, behandlen könnte. Dieser Antrag
wird angenommen.

Das Direktorium fodert für das Ministerium der
Wissenschaften 6000 Franken. Esch er wünscht, da
hier weniger Dringlichkeit vorhanden ist, daß dieses
Begehren einer Commission zur Untersuchung übergc-
ben werde. Dieser Antrag wird angenommen, und
in die Commissi on werden geordnet : Gmür, Debon,
nnd Maschly.

Das Gutachten, welches über das Begehren der
Wittwe Meyer gebohrne Zmgiigen in Luzern zur Ta-
gesordnung anrach, weil die Leibrente die sie begehrt
aus den Luzemer - Gcmeindgütcrn bezahlt wurde,
wird zum zweitenmal verlesen und in Berathung ge>
nommen. '

Legier fodert einfache Tagesordnung, weil der
Gegenstand die Gcsezgebung nichts angehe. Bleß
folgt Lcglern, dessen Antrag angenommen wird.

Foig-.ndcs Gutachten wird zum zweitenmal vcrle
sen, und in Berathung genommen:

Der große Nath an den Senat.
In Erwägung, daß die öffentliche Sicherheit nicht

mir erfordert, daß das Hausiren allen verdächtigen
«nd gefährlichen Leuten, und denjenigen, welche nicht
gewisse Beweise ihrer guten Aufführung geben kennen,
untersagt werde, sondern auch daß diejenige», welche
dieses Gew'rbe treiben, unter einer wachsamen und
chatigen Aufsicht stehen —

In Erwägung, daß eine solche Aufsicht nicht aus-
Zeicht we den kann, ohne daß in ihrer Rnnichr dir
größten Vorsichrsmaaßregcln getroffen werden —

In Erwägung, daß es gerecht ist, daß diejeut-
kssn, deren Personen und Eigenthum von der Rc-
giecung bischüzl w.rden, zu den Koste» beitragen,
weiche dieser Schutz erfordert —

5.. In Erwägung, daß Rükftcht auf die Schweizer-
Burger, auf oie !N dem Lande aitge stifte, en Frei!!den
und auf diejenige genommen erden muß, mit wel-
«).eu wir dmos HaiUstuugöoerttage verbunden sind—.

hat der große Rath auf die Einladung des Volk
ziehungs - Direktoriums vom 12. März 1799.

beschloßen:
1) Vom ersten künftigen May mitgerechnet an,

darf niemand das Hausiren in der Schweiz treibe»,
ohne mit einem Erlanbnißfchein der Verwaltungskam-
mer versehen zu seyn, wo er seinen Wohnsitz hat,
wenn es ein Bürger oder Einwohner der Schweiz ist,
und derjenigen des Kantons, durch welchen er in die
Republik hereinkam, wenn es ein Fremder und im
Lande nicht Angesessener ist.

2) Diese Erlaubnißscheine sind nur für ein Jahr
gültig und dörftn nur auf ein wahrhaftes Zeugniß
-der Ehrlichkeit und des Bürgersinns gegeben werden.

3) Er soll jedoch jedem Angehörigen einer mit
Frankreich oder der helvetischen Republik im Krieg
stehenden Macht abgeschlagen werden, wenn er nicht
nach Vorschrift des Gesetzes vom 29. Weinmonat 1798.
vom Vollziehungs - Direktorium die Erlaubniß erhalten
hat, in einem Orte Helvettens seinen Wohnsitz aufzw
schlagen ; und in diesem Falk wird die Verwaltungskam
mer des Kautons, in dem dieses Ort gelegen ist, tzen
Eriaubnißscheiu ausfertigen.

4) Der Erlaubnißschein soll den Namen, den Ge-
burtsort, den Wohnort, die Beschreibung (Signale-
ment) und die Art des Handels des Vorweisers ens-
Hairen.

5) Damit die Hausirer die Märkte des Landes
besuchen dörfen, müssen ihre Erlaubnißscheine besonders
Meldung davon thun.

ü) Die Verwaltungskammern werden ein genaues
Verzeichniß aller Erlaubnißschcine führen die sie aus-
fertigen lassen.

7) Sie werden auf Rechnung der Nation 12 Frk.
für einen einfachen Erlaubnißschein beziehen, und
24 Frank, wenn er die Erlaubniß enthalt die Markte
zu besuchen.

8) Es soll jedoch nur die Hälfte dieser Abgabe von
beide,» Arten der Erlaubnißscheine von denjenigen bezo-
gen weroen, welche ausser dem Hausirergewerbe eine
Krambude oder eine bestandige Haudeisschreibstube
hairen, und die Handelsabgabe bezahlen.

9) Die Fremden, durch Handelsverträge nicht
verbundenen, die keinen festen Wohnsitz in» Lande ha-
be-», zahlen hingegen das doppelte.

ic>) Jeder Hausirer ist gehalten, ehe er seine Waare'
an einem Orre zum Verkauf anbietet, seinen Erlaub-
nißschein der Munizipaiitar desselben, oder wenigstens
emem lyrec Glieder vorzuweise», welche denselben
nul Bun rkung des Tages unterzeichnen werden.

11) Dieses V i sa soll indessen verweigert werden 7
1. W«»» der Eriaubnißschem nicht in Ordnung wäre.
2. Z r Ze,r der Ma-ice, wenn er nicht d,e Erlaubniß
enthalt dieselben zu besuchen wie es im 5Z. stehtz allem



in beiden Fällen sollen die Verlveigerungsgründe schrift--
lich gegeben werden, wenn es begehrt wird.

l2) Die Hausirer, welche unter einen Erlaubniß-
schein dem das Visa nicht hatte verweigert werden
können, es nicht setzen lassen, ehe sie ihre Waare zum
Verkauf anbieten, laut dem § 10., sollen mit einer Busse
gestraft werden, die nicht unter 2, noch über 8 Frk.
seyn kann.

iz) Diejenigen hingegen, welche dieses Gewerbe
treiben würden, ohne mit dem zu diesem Ende in den
§ 4. und 5. vorgeschriebenen Erlaubmßscheine versehen
zu seyn verfallen in eine Busse die nicht weniger als
8, noch höher als 20 Franken seyn kann.

Die Fremden, welche nicht einmal einen einfachen
Erlaubnißschein in gehöriger Form hatten, sollen über-
dieß über die Grenzen der Republik durch einen Paß
geschikk werden, der die Oerter bezeichnet, durchweiche
sie gehen sollen, und den ihnen der Unrcrstatthalter des
Distrikts ausfertigt, nachd.m er denjenigen, welchen
sie bei sich harten, zurükbehaltcn haben wird.

14) Die Hausirer, welche, sey es gegenwärtigem
Gesetz, oder sey es einer andern Polizciserordnung,
zuwider handeln würden, können auf der Stelle vor
den behörenden Richter geführt werden; und wenn sie

nicht sogleich die Geldbusscn erlegen, zu denen sie verur-
theilt wurden, so sollen sie dem Anwald der Munizi-
palität, der den Auftrag hat tue Polizeivergehen zu be-

langen, befriedigende Bürgschaft stellen, oder ihm ihre
Waare zum Pfand hinterlassen, von welcher auf ihre
Kosten ein genaues Verzeichnis gezogen werden soll,
und wovon sie eine Abschrift begehren können.

^

15) Die in den Artikeln 12. und iz. angeführten
Bussen, sollen zu Gunsten der Republik bezogen werden.

id) Gegenwartiges Gesetz soll gedrukt, und in
der ganzen Republik durch die gewöhnlichen Wege
bekannt gemacht werden.

§ 1. Carticr.fodert, daß das Gesej erst von
seiner Bekanntmachung an in Ausübung gesezt werde,
und daß nur in Hewetien angesessene Burger haust-

ren dürfen. Anderwerth kann der lezten Bemcr-
kung Cartiers nicht beistimmen, weil man^ auch auf
die Kaufer Rüksicht nehmen muß, um gehörige Con

curreuz zu bewirken; dagegen will er, daß jed.r Hau-
sirer von derjenigen Verwaltungskammer, wo er > in
Mewerb treibt, ein Attestat nehmen muste ; er fodert
also, zur Verbesserung dieses §, Rukweljung an dre

Commission. Dies r Autrag wird angenommen, und
die weitere Berathung vertagt.

Tabin wünscht Erläuterung, ob auch diejenigen
verehlichten Bürger, welche sich erst kürzlich verheira-
thet haben, von der Einschreibung ins Auszugeàps
ausgenommen seyen, wann noch unvereblichte Burger
vorhanden sind? Anderwerth fodert i.ageserü-
nung, weil das Gesej deutlich ist, und bestimmt, daß,

solange kein Verehiichler eingeschrieben werde, solange

noch unv'rbeiratbete Bürger vorbanden sind. G mär
stimmc dieser Tagesordnung bei, welche angcnvm»
men wird.

Amman» macht folgenden Antrag:

Bürger Gesezgcbcr!
Die gegenwärtige bedenkliche Lage unsers Vater»

landes und das Wohl der biedern Einwohner Vessel-
ben liegt mir allzunahe und zu warm am Herzen, un»
diese Motion, die ich euch, Bürger Gesizgebei! vor-
zutragen die Freiheit nehme, länger zn verhalten.

Aus allen Gegenden der Grenz Eanto-ien langen
mit jedem Posttage Briefe ein, deren Inhalt über
Mangel an Lebensmittcln und des mit jedem Tag
höher steigenden P.eiscs derselben bitterlich klagt,
so daß das Pfund B od, das man bis archin um 5
und 5 1/2 Kr. gekauft, wirklich schon auf 12 Kr. ge,
stiegen seye

Sie wissen, Bürger Tesezgeber! daß nicht nur
die oft, und nördlichen Grenz-Eaukone, sondern mich
die innern Canrone den gröstcn Theil ihrer nöthige»
Früchnn aus Schwaben, das nun von unsern Fein--
den, den Desterreichern, im Handel und Wandel ganz?
lich gegen Helvetieri gesperrt ist. bezogen haben.

Sie wissen ferner, daß die Grenz-Cantone, na»
merklich Zürich, Sentis, Lurch, Thurgau und Schaf-
Hausen, durch die schon der vielen Monaten gehabten
starken Emqiiartirusigen ziemlich streng mitgenommen,
und diele von ihren wemgcn Lcbcnsmitteln längst ent-
dlößt worden sind.

Sie wissen ebenfalls, daß da, wo Mangel an
Lebensmitteln herrscht, es scye auch eine solche betrau-
rungswürdige Gegend mit noch so gutwilligem und
duldsamem Volke angefüllt, durch eine solche, in die
Länge währende Noth, besonders wann sie sich von
ihren Stcllvertreltern ohne Unterstützung, und einem
solchen Uebel vorsorgendcu Maßregein cntblöst sehen
sollten, leichtlich in Unzufriedenheit und Unwillen aus-
arten möchten.

Ich hoffe, Bürger Gesezgcber! sie werden mit mir
die traurige Lage dieser Gegenden m ihrer ganzen
Grösse fühlen, und mit mir dette, Maßregeln cinzu-
schlagen geoenkcn, vermög welchen die kränkenden und
drückenden Umstände dieser Canlonen soviel möglich
gelindert oder gar gehoben werden möchten.

Ich verlange daher Dr'ngüchkeic über di.se meine
Motion, und wünsche, daß der grosse Rath durch
einen gefcziichcn Beschluß an den Senat bestimmen
möchte:

Aas Vollzichungsdirektorium ist aufgefordert und
auf das dringlichste eingeladen, die schleunigsten und
schikiichsten Maßregeln zu veranstalten, mittelst wels
chen nicht nur die an den Grenzen stehenden helvetischen
Truppen mit hinlänglichen LebeusmitteM verseben soa«

dern auch denen ganz a» LedcusmittcUî embiösttn Bc-
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wshnern der Grenz .< Cantone Wege geöffnet und ge-
zn.ft werden, wo sie ihre nöthigen Lebensbedürfnisse
in billigen Preisen beziehen können.

Die Dringlichkeit wird erklärt.
Anderwerlh bezeugt, daß er die Direktoren

schon aufgefordert habe, Korn in Hclvckicn zu liefern,
übrigens aber stimmt er dem Antrag Ammanns bei.
N"ce folnt eifrig. Ackermann bezeugt, daß schon
hierüber Maßregeln genommen wurden, doch stimmt
er AmmannS Antrag bei, welcher angenommen wird.

Senat, 6. A p ril.
Präsident: Fornerod.

Der Oberschrcibcr Laharpe meldet ans St. Gab
len, er habe die Swlle eines Aide de Camp bei Ge-
neral Keller unter Vorbehalt der Genehmigung und
eines Urlaubs den ihm der Senat dazu ertheilen
wurde, angenommen; er bittet fur dicwn und will
seine Stelle in der Kanzlei des Senats durch jemand
and rs versehen lasse». Die Bewilligung wird ertheilt.

Der Beschluß welcher den 4ten Abschnitt des
Gutachtens über den bürgerlichen Rechtsgang — von
der Procedur ohne Nebeufragcn, enthalt — wird ver-
lesen und an die mit der Untersuchung des vorher-
gehenden Abschnitts beauftragte Commission gewiesen.

Der Beschluß über Ausfertigungsgebühren wird
verlesen und an eine aus den B. Zäsl in, Mittel-
holzer und Frasca bestehende Commission gewic-
sen, die am Dienstag berichten soll.

Derjenige welcher den Bürgern des chmaligen
Bezirks Neuenkirch im Distrikt Sempach, Kt. Luzern,
bewilligt, sich mit der Muuizipalität Sempach zu ver-
einigen, wird verlesen und angenommen.

Eben so derjenige welcher den Saalinspektoren
des Senats einen Kredit von 2000 Franken beim Na-
tionalschazamt eröffnet.

Schwaller berichtet im Namen einer Commis-
sion über einen den Verkauf verschiedner Nationalgü-
ter betreffenden Beschluß — und rath wegen eines
Redaktionsfehlers zur Verwerfung. Lang unterstüzt
diesen Antrag. Der Beschluß wird auf diese Art
verworfen. i

Usteri legt im Namen der Kanzlei, den Bericht
über die beiden ihr gestern zugewiesenen Flugschriften
vor. (S. die Anzeigen von kleinen Schriften N. 6i.
6s. S. Z48 u. 371).

Kudli hat mit grossem Vergnügen diesen Be-
richt besonders den Auszug der leztern vortreflichen
Schrift: (Ob den Mönchen die Seelsorge ferner aw
zuverrrauen sey) angehört. Er verlangt, daß von
diesen Schriften Ehrenmeldung im Protokolle geschehe.

Laflechere verlangt Tagesordnung, da die
leztere Schrift anonym ist.

tuthi v. Sol.: Die Mittheilung der Schrift ist

durch den D. Senator Lang geschehen, >md der
Verfasser derselben ist keineswegs unbekannt; es ist
der B. Hübscher, Pfarrer von Muri>

Die Tagesordnung wird verworfen.
Pfyffer unterstüzt die verlangte ehrenvolle Mell-

dung.
Die ehrenvolle Meldung beider Schriften wir»

beschlossen.
Das Vollziehungsdirektonnm giebt Nachricht von

der patriotischen Handlung eines Luzernerschen Pfar-
rers, der auf die ihm zukommenden Entschadnisse von
Zehcnden und Feodalrechten Verzicht thut. (Beifalls
klatschen.)

Das Direktorium theilt patriotische Zuschriften
der Gemeinden Chescrez, Grens und La Nippe im
Distrikt Neus, Kanton Leman, und von 13 Gemein-
den des Distrikts Vülle im Kanton F.ryburg mit —
deren ehrenvolle Meldung unter Beifallklatschen be-
schlössen wird.

Der Senat bildet sich in geheime Sitzung und
h-'rt eine Bothschaft an, in der das Vollzichungsdi-
rektorium Bewilligung verlangt, den B. Kühn an
die Stelle eines Civilcommissars der Regierung b i
der Armee; den B. Vonflüe an die Stelle des B.
Graf als Commissar zum General Massen«, den R.
Gapani zu? Beilegung anfrührischer Bewegungen in
der Gemeinde Fryburg, und den B. Vuxtorf zu
einer ähnlichen Sendung nach Oberwallis gebrauchen
zu dürfen.

Folgender Beschluß wird angenommen:" Das Direktorium ist bevollmächtigt, in eine«
jeden Distrikt einen Mann zu ernennen, der alle?
Orten die Beziehung der Auflagen organisire, wo sie

in Stockung geraden seyn sollte, dcr die Agenten darinir
unterrichte und ihnen in der Vollziehung beistehe und
sie dadurch in den Stand seke, dieselbe ohne Unter-
brechung und Schwierigkeit fortzuführen.,,

Nach Wiedereröffnung dcr Sitzung wird der Be-
schluß verlesen, welcher verordnet, die Einregistrirungs-
Gebühr der Schenkungen zwischen Lebenden, soll zur
Zeitwo die Schenkung geschieht, entrichtet werden. Mai»
verlangt eine Commission.

Lüthi v. Sol. räth zur ungesäumten Annahm,
da der Beschluß klar und einfach und gewissermaßen
schon im Auflagengesez begriffen ist.

Die Commission wird verworfen.
Augustini behauptet, es gebe doch Schenkungen

unter Lebendigen wo das Geschenkte erst nach dem
Tode übergeben wird, indem dcr Schenkende sich den
Genuß während seines Lebens vorbehält. -Barras
ist gleicher Meinung, und beruft sich auf die freybur-
gischen Gesetze und Gewohnheiken. ' ^

Muret giebt dieß zu, aber solche Schenkungen
sind unwiderruflich; das Eigenthum ist aus einer Hand
in die andere Hand übergegangen und die Abgabe der
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tzandándtnmg soll also bezahlt werden; wo wäre diese
auch weniger drückend als bei Schenkungen. Er stimmt
zur Annahme. Genhard kann nicht zur Annahme
v mmen; er möchte einige Ausnahmen machen- Augu-
stini: Ein junger Mensch kann eine reiche Alte Heu-

rathen; wen» er sich undankbar beträgt, sie bekommen
Streit, die Ehe wird geschieden, so hat die Schenkung
Sie sie ihm unter Vorbehalt gemacht haben mag, ihre
Vollziehung nicht.

Ruepp stimmt zur Annahme. Mittelholzer
ebenfalls; wo das Geschenkte erst nach dem Tode des
Donators übergeht, da ist keine Schenkung unter Le-
dendcn sondern eine testainentliche.

Meyer v. Arau verwirft den Beschluß weil man
ihr-.ncht durch eine Commission will untersuchen lassen.

Meyer v. Arb. ebenfalls; der Beschluß sollte sagen:
Schenkungen die alsogleich übergeben werden. Bar-
ras: Schenkungen unter Lebenden können unter ver-
schiedenen Umständen zurükgenommen werden. Hoch:
Donation ist etwas das der dem geschenkt wird, so-
gleich in Empfang nimmt; von diesen allein spricht
der Beschluß, und er ist ganz in der Ordnung. Crauer
verlangt Vertagung bis morgen.

Usteri trägt neuerdings auf eine Commission an;
man hat dem Reglement zuwider, vor Eröffnung al-
ter D-skussion die Commission ins Stimmenmehr ge-
sezt und sie ward verworfn weil man noch wenig
wußte warum es eigentlich zu thun wäre.

Die Commission wirb beschlossen; sie soll am Mon-
tag berichten, und besieht aus den BB. Mittel hol-
zer, Devevey und Crauer.

Das Vollziehungsdirektorium theilt die Proklama-
»ion des General Massen« an die Helvetier, gegen
«ufrührische Gemeinden und solche in deren Bezirke
fkankische Soldaten gemordet würden, mit.

Der Präsident ladet alle Mitglieder ein, durch ihre
Correspondent in ihren Wohnorten alle Bürger zur
Ruhe und zum Gehorsam gegen die Gesetze zu ermähnen,
damit der traurige Fall nicht wieder eintrete, wo die
fränkischen Militärbehörden sich die bürgerliche» Ge-
walten i» Helvetien anmaßten.

(Abends 7. Uhr.)
In geheimer Sitzung hört der Senat einen Be-

Schluß an, der einer Commission zur Untersuchung über-
gebe» wird.

V 0 l l z i e h u n g 6 d i r e k t 0 r i u m.

Im Namen der helvetischen einen und untheil-
bann Republik.

B e f cd l u ß.

Das VoilsstlMâs' Direktorium, erwägend, daß

es wichtig ist, um den Unruhen im Innern, der Aus-
spähung und Einverständnissen mir dein Austand vorzu-
beugen, den Aufenthalt von Fremden in Helvetien nicht
zu erleichtern;

beschließt:
r. Alle Fremde beiderlei) Geschlechts, es seyen Un-

terthancn der österreichischen,', cngläudischen, rassisch.n,
sardlschen oder neapolitanischen Monarchie, sie seyen
mit Pässen von diesen Regierungen versehen oder nicht,
sollen das helvetische Gebiete verlassen;

n ä m l i ch:
1) Die Reisenden — ohne Aufschub —sogleich nach

der Bekanntmachung vergegenwärtigen Beschlusses.
2) Diejenigen, weiche seit emem Jahr im Lande

wohnhaft sind, in Zeit von vierzehn Tagen.
Z) Die, welche schon vorher sich niedergelassen haben,

nach Verstuß von drey Wochen.
2. Von dieser Verfügung sind provisorisch ausgc-

nommen, nachdem sie sich vor der Mu-usipatität der
Gemeinde, wo sie sich befinden, oder haushävtich sind,
gestellt haben werden.

1) Die, welche mit einer Niederlassungsbewilligung
vom Direktorium versehen sind.

2) Dw Hanbiungödicucr (Commis), Arbeiter und
Dienstboten, fur welche die Bürger, in deren
Dienste sie sich befinden, gut stehen, und durch
Vermittlung der Rcgicrimgsstattyalttr und des Mi-
nisters des Innern, vom Direktorium eine spezielle
Bewilligung erhalten würden.

s. Dem Minister der innern Angelegenheiten ist die
Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen welcher ge-
duckt und in allen Gemeinden der Rcpuolik angeschlagen
werden soll.

Also beschlossen in Luzern den 21. März r?S9.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.

Das VollziehunMirektoriuni der liàtîschw
eiiim und tmcheiàen NrpubM,

beschließt:
1. Dem Kommissar des Vollziehungsdi'rcktorium

bei den helvetischen Truppen ist in den Kantonen, wo-
die Truppen stehen, gänzliche und höchste Vollmacht
für alles gegeben, was Civil - und Finanz ache» beruft.
Diese Truppen sind bestimmt unter dem ànmumoo
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